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Aufgrund des Fragebogens zur Einordnung des Arbeitnehmers wird das 
Arbeitsverhältnis als geringfügiges Beschäftigungsverhältnis eingestuft.

Arbeitgeber: ...................................................................................................

Arbeitnehmer: ................................................................................................

Dem Arbeitsverhältnis liegt folgender Sachverhalt zugrunde:

zum Arbeitsverhältnis: 

Beginn der Beschäftigung: .............

1. Personalien des Arbeitnehmers

Name.............................................................................
Vorname........................................................................
Geburtsname................................................................
Geburtsort....................................................................
Geburtsdatum..............................................................
Adresse.........................................................................
Familienstand...............................................................
Sozialversicherungsnummer......................................

2. Beschäftigung*

Der Arbeitnehmer wird beschäftigt als: .................................................

3. Ausbildung

        Hauptschule, mittl. Reife oder gleichw. Ausbildung
        Abitur
        mit abgeschlossener Berufsausbildung
        ohne abgeschlossen Berufsausbildung

4. Weitere Beschäftigungen

      Es wird keine weitere geringfügige/kurzfristige Beschäftigung ausgeübt.
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5. Vergütung

Arbeitsentgelt mtl.: Euro................
Arbeitsentgelt Std.: Euro................

Der Arbeitnehmer verzichtet auf die evtl. tariflich geregelten 
Einmalzahlungen.

Bankverbindung:
 Kto. Nr. BLZ

IBAN BIC

6. Sozialversicherung

Gesetzliche Krankenkasse………………………………………………………

  Der Arbeitnehmer ist nicht gesetzlich krankenversichert. Die private 
Krankenversicherung ist nachzuweisen

Der Arbeitnehmer unterliegt grundsätzlich der Versicherungs- und vollen 
Beitragspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung. Der vom 
Arbeitnehmer zu tragende Anteil am Rentenversicherungsbeitrag ist die 
Differenz zwischen dem aktuellen vollen Beitrag zur Rentenversicherung 
und dem pauschalen Beitrag des Arbeitgebers.

  Der Arbeitnehmer nutzt die Möglichkeit sich von seinem Anteil zur 
Rentenversicherung befreien zu lassen (gesonderter schriftlicher Antrag 
notwendig).

7. Besteuerung

Die steuerliche Identifikationsnummer des Arbeitnehmers 
lautet……………………………… (Angabe zwingend erforderlich!)

 Die geringfügige Beschäftigung wird vom Arbeitgeber mit 2 % pauschal 
versteuert (und ist damit für die Einkommenssteuererklärung des 
Arbeitnehmers nicht relevant).

 Die geringfügige Beschäftigung wird vom Arbeitgeber über die 
Lohnsteuermerkmale des Arbeitnehmers versteuert.
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8. Besondere Vereinbarungen

Der Arbeitnehmer bestätigt durch seine Unterschrift, dass diese Angaben 
richtig sind.
Er verpflichtet sich evtl. Änderungen seinem Arbeitgeber unverzüglich 
mitzuteilen.

Unterschrift Arbeitgeber Unterschrift Arbeitnehmer

................................................. ............................................. 

Ort .................Datum............... Ort                  Datum............

* Bei einer geringfügigen Beschäftigung als Haushaltshilfe, werden die geringeren 
Pauschalbeiträge für Haushaltshilfen berücksichtigt.
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